
Kompensationspool Arler Hammrich 

 

Bewirtschaftungsauflagen zur wiesenvogelfreundlichen 

Extensivgrünlandnutzung 

 

Die Flächen sind als Dauergrünland zu nutzen. Sie dürfen nicht umgebrochen werden. Das 
Bodenrelief, insbesondere Mulden, Senken, Erhöhungen u. ä. dürfen nicht beseitigt oder 
verändert werden. Die auf der Fläche vorhandenen Einrichtungen (Zäune, Tore, Pumpen 
o.ä.) sind zu erhalten. Durch den Pächter verursachte Schäden sind zu ersetzen. 

 

Die Flächen sind gemäß der Auflagen als Mähweide, Weide oder Wiese zu nutzen. 

 

Eine Mahd vor dem 15. Juni ist nicht zulässig. Bei einer Wiesennutzung ist mindestens eine 
Mahd pro Jahr bis maximal zwei Schnitte durchzuführen. Das Mähgut ist abzufahren. 

 

Die einzelnen Bewirtschaftungseinheiten können mit maximal 2 Großvieheinheiten pro ha 
beweidet werden. Eine Portionsweide und das Zufüttern auf der Fläche ist nicht zulässig. 

 

Die Errichtung von Mieten, die Lagerung von Silage oder Heu sowie das Abstellen von 
Maschinen und Geräten ist nicht zulässig. 

 

Der derzeitige Wasserstand darf nicht abgesenkt werden. Unberührt bleibt die 
ordnungsgemäße Unterhaltung bestehender Gräben, Grüppen oder Dränagen im bisherigen 
Umfang. Die Neuanlage oder der Ausbau von Dränungen oder Gräben ist nicht gestattet. 
Eine Unterhaltung der Gräben mit einer Grabenfräse ist nicht zulässig. Der Grabenaushub 
aus der Unterhaltung von Gewässern ist abzufahren oder unter Beachtung der Vorgaben 
dieses Vertrages auf der Fläche zu verteilen. 

 

In der Zeit vom 15. März bis 15. Juni eines jeden Jahres sind das Walzen, Schleppen, Mähen 
oder sonstige Grünlandpflegearbeiten und das Ausbringen von Düngern nicht gestattet. 

 

Die Anwendung von Pflanzenschutzmitteln ist nicht zulässig. 

 

Die Verwendung der folgenden Dünger ist unter den genannten Auflagen möglich. Über die 
genaue Verwendung ist ein Nachweisbuch zu führen. 

Gülle, Festmist und min. Dünger, N-Gabe bis zu 50 kg/ha/a. 

   

 

Abweichungen von diesen Auflagen bedürfen der Abstimmung mit der Naturschutzbehörde 
des Landkreises Aurich und der Verpächterin. 
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1 Einleitung 

Die Niedersächsische Landgesellschaft mbH (NLG) beabsichtigt im Gebiet „Arler Hammrich“ im 

Landkreis Aurich den Aufbau eines Kompensationsflächenpools. Die Flächen befinden sich teil-

weise bereits im Eigentum der NLG. Die übrigen Flächen werden im Rahmen des laufenden Ver-

einfachten Flurbereinigungsverfahrens „Arler Hammrich“ (ARL WESER-EMS 2016) der NLG zuge-

teilt. Vor diesem Hintergrund sollen verschiedene Gewässerbaumaßnahmen zur ökologischen 

Aufwertung der Flächen geplant werden. Dabei sollen im Rahmen eines „Maßnahmenblocks 1“ 

Stillgewässer und Feuchtbereiche angelegt werden, womit insbesondere eine Lebensraumver-

besserung für Wiesenvögel erreicht werden soll. Zu einem späteren Zeitpunkt werden weitere 

Maßnahmen umgesetzt, um diese Ziele weiter zu verfolgen. 

Die geplanten Gewässerbaumaßnahmen wurden im Vereinfachten Flurbereinigungsverfahren 

„Arler Hammrich“ (ARL WESER-EMS 2016) ebenfalls mit aufgenommen und genehmigt. 

Das Gebiet des Kompensationsflächenpools bzw. des Maßnahmenblocks 1 liegt innerhalb des 

Flurbereinigungsgebietes nördlich der Ortschaft Arle (vgl. Abbildung 1). Es umfasst eine Fläche 

von rd. 77 ha. Der überwiegende Teil unterliegt der Grünlandnutzung. Auf einigen Flächen findet 

Beweidung mit Rindern und Pferden statt. Zentral befindet sich ein kleines Feldgehölz. 

Prägend für das Landschaftsbild sind schilfbestandene, breite Entwässerungsgräben, offene 

Grünlandflächen, eingestreute Ackerflächen sowie einige über die ebene Umgebung deutlich 

hinausragende, bebaute und unbebaute Warfen. Das Verfahrensgebiet hat Bedeutung für die 

landschaftsgebundene Erholung. Ausgewiesene Radwanderwege sind vorhanden. 
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Abbildung 1: Lage im Raum 
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2 Aufbau der Unterlage 

In dieser Unterlage werden die einzelnen, im Kompensationsflächenpool vorgesehenen Maß-

nahmentypen bis zum Detailgrad der Entwurfsplanung beschrieben und in den Flächen lokali-

siert. 

Zur Charakterisierung des Gebiets sowie zur Maßnahmenplanungen erfolgten neben der Be-

schreibung der naturräumlichen Gegebenheiten auf Basis von vorhandenen Informationen zu-

sätzlich Erhebungen im Gelände. In den Kapiteln 4 und 5 werden die Ergebnisse der Geländeter-

mine (Biotoptypenkartierung, Faunistische Bestandseinschätzung) aufgeführt. Zudem erfolgte 

eine Befliegung des Gebiets mittels Drohne. Die erzeugten Luftbilder sowie weitere gewonnene 

Informationen werden sowohl zur Bestandsbeschreibung als auch zur Maßnahmenplanung ver-

wendet. Eine Erläuterung des Drohneneinsatz ist in Kapitel 6 enthalten. Die Darstellung und Be-

schreibung der geplanten Maßnahmen im Kompensationsflächenpool erfolgen in Kapitel 7. Eine 

kurze Zusammenfassung der notwendigen artenschutzrechtlichen Prüfung der geplanten Maß-

nahmen erfolgt in Kapitel 8. 
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3 Naturräumliche Gegebenheiten 

3.1 Landschaft und Landschaftsbild 

Das Bundesamt für Naturschutz (BfN) ordnet das Gebiet des Kompensationsflächenpools den 

Landschaftstypen 61100 „Ostfriesische Seemarschen“ zu. Der Landschaftstyp wird zur grünland-

geprägten, offenen Kulturlandschaft zugeordnet (BFN 2015). Dabei nehmen zur Küste hin die 

Strukturvielfalt ab und die ackerbauliche Nutzung zu. 

Der Bereich des Maßnahmenblocks 1 ist im Wesentlichen der Landschaftseinheit „Dornumer 

Marsch“ gemäß der Einteilung des Landschaftsrahmenplans LK Aurich (LANDKREIS AURICH 1996) 

zuzuordnen. Die Landnutzung im Bereich des Maßnahmenblocks 1 und der näheren Umgebung 

wird geprägt durch offene Dauergrünlandflächen und eingestreute Ackerflächen. Besonders 

charakteristisch sind die oftmals von Schilf begleiteten, breiten Entwässerungsgräben sowie 

vereinzelte von Großbaumbeständen geprägte Gehöfte in der weiteren Umgebung (vgl. Abbil-

dung 2). Diese befinden sich oftmals auf landschaftstypischen Warfen, die deutlich aus der an-

sonsten ebenen Landschaft hervorstechen. Die flache Marschlandschaft liegt im Norden des 

Kompensationsflächenpools in sehr geringen Höhen zwischen 0,3 bis 0,5 m ü. NN. Im Süden be-

findet sich der Übergang zur Geest, hier erhöht sich die Geländehöhe auf bis zu1,5 m ü. NN 

(LBEG 2018)1. Die Warf erreicht eine Höhe von ca. 3,5 m ü. NN.  

                                                        
1 Reliefkarten > Höhen und Bathymetrie (ohne anthrop. Form) [m]; abgerufen am 24.08.2018 
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Abbildung 2: Beispielhafte Landschaftsausprägung im Bereich des Kompensationsflächenpools 
Quelle: ARSU GmbH (13.09.2018) 

In der Umgebung stellt der Dreescher Wald als größtes Gehölz im Verfahrensgebiet ein wichti-

ges Landschaftselement dar. Daneben sind es vor allem anthropogene Bauwerke wie ein östlich 

angrenzender Windpark, eine querende Hochspannungsleitung sowie Kirchtürme der umliegen-

den Ortschaften, die sich vom übrigen Landschaftsbild abheben. Südlich geht der Kompensati-

onsflächenpool mit einer deutlichen Steigung in den Geestbereich der Landschaftseinheit 

„Großheider Geest“ über. Auf dieser Grenze befinden sich die Ortschaften Arle und Terhalle, die 

geesttypisch einen höheren Gehölzanteil als die Marschensiedlungen aufweisen.  

Die Struktur der Landschaft wird durch die Einteilung der Flurstücke und nicht selten damit zu-

sammenfallenden Entwässerungsgräben definiert. Die Flurstücke weisen dabei oftmals sowohl 

einen Blockflurcharakter auf sowie vermehrt auch unregelmäßigere und geschwungene Flur-

stücksgrenzen. Hier spielen insbesondere mäandrierende Gewässer eine wichtige Rolle, bei de-

nen es sich vermutlich um anthropogen stark überprägte, aber natürlich entstandene Marschen-

gewässer handelt. 
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Aufgrund des offenen Charakters der Landschaft ist das Landschaftsbild besonders anfällig für 

eine Störung durch naturferne, vertikale Strukturen wie etwa Windräder (LANDKREIS AURICH 

1996). Besonders zu erwähnen sind hier mehrere, unterschiedlich hohe Windenergieanlagen, die 

in östlicher Blickrichtung deutlich auffallen (vgl. Titelbild sowie Abbildung 28) und dementspre-

chend das Landschaftsbild beeinträchtigen. 

3.2 Boden 

3.2.1 Bodentypen 

Der flächenmäßig größte Anteil der Bodentypen im Bereich des Maßnahmenblocks 1 wird vom 

Bodentyp Knickmarsch mit unterlagerter eisenreicher Organomarsch dominiert (vgl. Abbil-

dung 3). Die Kickmarsch wird in diesem Teil charakterisiert durch einen mittleren Grundwasser-

hochstand (GWHS) von 6 dm unter Geländeoberfläche und einem mittleren Grundwassertief-

stand (GWTS) von 11 dm unter Geländeoberfläche. 

Im Nordwesten befinden sich randliche Ausläufer der „Tiefen Kleimarsch“. Hier wurde der 

Grundwasserspiegel abgesenkt, so dass der mittlere GWHS bei 5 dm unter der Geländeoberflä-

che bzw. der mittlere GWTS bei 9 dm unter der Geländeoberfläche liegt. Im östlichen Teil des 

Planungsraumes befindet sich ein Bereich, der dem tiefen Erdniedermoor zuzuordnen ist. Hier 

liegen der mittlere GWHS bei 1,5 dm und der mittlere GWTS bei 8 dm unter der Geländeoberflä-

che. Zentral gelegen befindet sich ein Bereich der als „Sehr tiefes Niedermoor mit Kleimar-

schauflage“ klassifiziert wird. Der GWHS befindet sich hier bei 3,5 dm und der mittlere GWTS bei 

7 dm unter der Geländeoberfläche. Südlich angrenzend befindet sich unterhalb der Warf eine 

kleine Linse mit sehr tiefem Gley. Auch hier wurde der Wasserstand gesenkt, so dass der mittlere 

GWHS bei 4 dm und der mittlere GWST bei 13 dm unterhalb der Geländeoberfläche liegen. 
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Abbildung 3: Bodentypen im Planungsgebiet 

Quelle: LBEG (https://nibis.lbeg.de/cardomap3/), abgerufen am 10.09.2018 

https://nibis.lbeg.de/cardomap3/
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3.2.2 Problematik der potenziell sulfatsauren Böden 

Der Kompensationsflächenpool befindet sich in einem Bereich, in dem laut Niedersächsischen 

Bodeninformationssystem (NIBIS) mit dem Vorkommen (potenziell) sulfatsaurer Boden zu rech-

nen ist (vgl. Abbildung 4). In der Karte wird das Vorkommen von potenziell sulfatsauren Böden 

bis in eine Tiefe von 2 m unterschieden. Von den geplanten Maßnahmentypen betrifft die Anla-

ge von Stillgewässern mit einer Tiefe von 1 bis 1,5 m unter der Geländekante am ehesten die 

Problematik der sulfatsauren Böden. Keine der weiteren geplanten Maßnahmentypen reicht bis 

in tiefere Bodenschichten, die nicht bereits in der Vergangenheit durch Umpflügen/Umbrechen 

mit Sauerstoff in Berührung gekommen sind und wo dementsprechend mögliche vorliegende 

Eisensulfide bereits reagiert haben. 

In weiten Teilen des Planungsgebietes kommt „kalkfreies, aktuell und potenziell sulfatsaures 

Material“ oder „aktuell und potenziell sulfatsaures Material aus mineralischen Anteilen und Tor-

fen“ vor (vgl. Abbildung 4). Alle geplanten, dauerhaft wasserführenden Stillgewässer sind in ent-

sprechenden Bereichen vorgesehen (vgl. Abbildung 31). 

Eine Definition für sulfatsaure Böden findet sich bei GRÖGER et al. (2009): 

„Definition: Sulfatsaure Böden“ verändert nach DOE (2003) und Pons (1973) 

Sulfatsaurer Boden bezeichnet natürliche, z. B. in Niederungs- und Küstengebieten auftretende Bö-

den und Sedimente (auch nach erfolgter Umlagerung durch Aushub, Aufspülen und dgl.), die rele-

vante Mengen an Eisensulfiden (meistens Pyrit) aufweisen oder aufwiesen und durch oxidative Pro-

zesse bei nicht ausreichender Säureneutralisationskapazität versauern, versauert sind oder versau-

ern können. „Sulfatsaure Böden“ umfassen „potenziell sulfatsaure Böden“ und „effektiv sulfatsaure 

Böden“. 

„Effektiv sulfatsaure Böden“ sind Böden, in denen die partielle oder vollständige Oxidation der ent-

haltenen Eisensulfide zu einer Säurefreisetzung geführt hat und der pH-Wert durch die Säurefreiset-

zung und durch mangelnde Säureneutralisationskapazität ≤ pH 4 ist. Der pH-Wert kann aber bei 

Umlagerung / Belüftung durch vorhandene Restmengen Pyrit oder durch Zersetzung von Oxidati-

onsprodukten (z. B. Jarosit) noch weiter sinken. 

„Potenziell sulfatsaure Böden“ sind Böden, in denen die Oxidation der vorhandenen Eisensulfide 

noch nicht oder nur in begrenztem Maße stattgefunden hat, so dass noch kein Abfall des pH-Werts 

auf oder unter pH 4 aufgetreten ist, die jedoch nach Oxidation (z. B. durch Belüftung/Inkubation) 

einen pH-Wert ≤ 4 aufweisen.“ 

Da für die Umsetzung der geplanten Maßnahmen auch Bodenverlagerungen und –aushub erfor-

derlich werden, sollte diese Problematik im Vorfeld nach den Vorgaben der „Handlungsempfeh-

lung zur Bewertung und zum Umgang mit Bodenaushub aus (potenziell) sulfatsauren Sedimen-

ten“ (SCHÄFER et al. 2010) untersucht werden. Dies betrifft alle geplanten, dauerhaft wasserfüh-

renden Stillgewässer. 
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Abbildung 4: Verteilung der potenziell sulfatsauren Böden im Bereich des Kompensationsflächenpools 
Quelle: LBEG (https://nibis.lbeg.de/cardomap3/), abgerufen am 06.11.2018 

https://nibis.lbeg.de/cardomap3/


Kompensationsflächenpool Arler Hammrich   

Oldenburg, 13.06.2019 

 

 

 The Regional Planning and  

Environmental Research Group   

 

- 14 - 

3.3 Wasser 

Grundwasser 

Der Bereich des Maßnahmenblocks 1 liegt im Bereich des Grundwasserkörpers „Nord-

land/Harlinger Land“ (EU-Code: DE_GB_DENI_39_08). Aktuell werden die Bewirtschaftungsziele 

gemäß Art. 4 WRRL und § 47 WHG erfüllt, der Grundwasserkörper verfügt über einen guten 

mengenmäßigen wie auch guten chemischen Zustand (MU NDS. 2018)2. 

Allerdings ist der untere Teil des Grundwasserleiters versalzt (> 250 mg/l Chlorid), sodass Ein-

schränkungen bei der Trinkwassergewinnung möglich sind (LBEG 2018; MU NDS. 2018)3. Eventu-

elle Auswirkungen auf die potenzielle Artenzusammensetzung in den Gewässern im Bereich des 

Maßnahmenblock 1 werden in Kapitel 5 beschrieben. 

Die Grundwasseroberfläche liegt im Bereich des Kompensationsflächenpools sowie in der nähe-

ren Umgebung in einer Tiefe von 0 bis 1 m u. NN (LBEG 2018)4.  

Da das betrachtete Gebiet von Marschböden mit typischerweise geringen Korngrößen dominiert 

wird, beträgt die Grundwasserneubildungsrate hauptsächlich 101 bis 150 mm/Jahr. Im Bereich 

des Niedermoors können hingegen Werte zwischen 251 bis 300 mm/Jahr erreicht werden (LBEG 

2018)5. 

Im Norden des Kompensationsflächenpools weisen die Marschböden ein geringes Schutzpoten-

zial für das Grundwasser auf. Im restlichen Gebiet erreichen die Böden überwiegend ein hohes 

Schutzpotenzial (LBEG 2018)6. 

Oberflächengewässer 

Die Entwässerung der Flächen erfolgt über das Norder Tief und das Schöpfwerk Leybuchtsiel in 

die Außenems. (ARL WESER-EMS 2016; MU NDS. 2018)7. 

Im Norden wird der Flächenpool durch den Vorfluter Quatschloot, im Süden durch den Grenztog 

begrenzt. 

Die Flächen werden darüber hinaus von einem dichten Netz von Entwässerungsgräben durchzo-

gen. Der überwiegende Anteil der Fließgewässer im Gebiet ist vermutlich künstlich angelegt 

                                                        
2 Umweltkarten Niedersachsen > WRRL > WRRL Grundwasser > Chemischer Zustand gesamt Grundwasser & Mengen-

mäßiger Zustand Grundwasser; abgerufen am 30.10.2018 
3 Umweltkarten Niedersachsen, Hydrologie > Wasserschutzgebiete > Trinkwasserschutzgebiete WSG und Heilquellen-

schutzgebiete HQSG; abgerufen am 30.10.2018 
4 Hydrogeologie > Hydrogeologische Übersichtskarte von Niedersachsen 1: 200 000 - Lage der Grundwasseroberflä-

che; abgerufen am 30.10.2018 
5 Hydrogeologie > Hydrogeologische Übersichtskarte von Niedersachsen 1: 200 000 - Grundwasserneubildung, Me-

thode mGROWA; abgerufen am 30.10.2018 
6 Hydrogeologie > Hydrogeologische Übersichtskarte von Niedersachsen 1: 200 000 - Schutzpotenzial der Grundwas-

serüberdeckung; abgerufen am 30.10.2018 
7  Umweltkarten Niedersachsen > Hydrologie > Hydrographische Karte > Einzugsgebiete 2. Unterteilung;  

abgerufen am 30.10.2018 
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worden. Eine mögliche Ausnahme hiervon könnte der Quatschloot sein, dessen mäandrierender 

Verlauf auf eine natürliche Entstehung hindeutet. Alle Fließgewässer im Verfahrensgebiet wei-

sen einen stark anthropogen geprägten Charakter auf. Die Fließgeschwindigkeiten im Gebiet 

sind überwiegend gering. 

Keines der Fließgewässer im Bereich des Maßnahmenblock 1 besitzt ein Einzugsgebiet > 10 km2. 

Somit gibt es keine Fließgewässer, die relevant für die Bewertung nach der EU-

Wasserrahmenrichtlinie.  

Insbesondere in den als Grünland genutzten Bereichen des Kompensationsflächenpools treten 

vereinzelt feuchtere Senken auf, die zeitweise, insbesondere im Winter, Wasser führen können. 

Während der Biotopkartierung im Jahr 2018 konnten jedoch keine temporären Stillgewässer 

identifiziert werden. Im zentral gelegenen Forst befindet sich ein „sonstiges naturnahes nähr-

stoffreiches Stillgewässer“. 

3.4 Klima und Luft 

Klima 

Insgesamt ist Deutschland dem warm-gemäßigten Regenklima der mittleren Breiten zugehörig, 

dabei werden in Niedersachsen drei klimaökologische Regionen unterschieden. Das Verfahrens-

gebiet liegt in der Region „Küstennaher Raum“ (vgl. DWD 1999; MOSIMANN et al. 1999). 

Durch die Nordsee beeinflusst, herrscht im Landkreis Aurich ein ausgeprägt maritimes Klima. 

Daher sind die Sommer relativ kühl und regenreich, die Winter dagegen eher mild und regenarm. 

Da keine ausgeprägten Höhendifferenzen auftreten, sind die klimatischen Unterschiede im 

Landkreis durch die Entfernung zum Meer und den besonderen Einfluss der Moore bedingt (ARL 

WESER-EMS 2016). 

In der Region zwischen Dornum und Großheide liegt die Niederschlagsrate bei ca. 860 mm/Jahr, 

die mittlere Temperatur bei 9,0 °C und die mittlere Sonnenscheindauer bei 1.500 bis 

1.600 Stunden/Jahr (DWD 1999; LBEG 2018)8. Der Wind weht überwiegend aus westlicher Rich-

tung mit durchschnittlich ca. 4 bis 5,5 m/s. Auch stärkere Windgeschwindigkeiten mit mehr als 

8 m/s sind häufig zu beobachten. Die bodenerosionsfördernde Windgeschwindigkeit von 5 m/s 

tritt dabei in der Zeit von März bis Mai an der Hälfte der Tage auf (ARL WESER-EMS 2016). Die rela-

tiv hohen Windgeschwindigkeiten sorgen für günstige Luftaustauschbedingungen. Da die Regi-

on zudem relativ eben ist, gibt es keine großräumigen Kaltluftsammelgebiete und Kaltluftab-

flussbahnen. Hinsichtlich der klimatischen Funktionen ist das Verfahrensgebiet vorwiegend dem 

Klimatop-Typ „Freiland“ (vgl. JESSEL & TOBIAS 2002) zuzuordnen. Die Typen „Wasserflächen“ und 

„Wald“ kommen nur kleinflächig vor. 
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Luft 

Die nächstgelegene Messstelle des Lufthygienischen Überwachungssystems Niedersachsen 

(LÜN) ist die ländliche Hintergrundstation „Ostfriesland“ in Emden. An dieser Messstation wur-

den 2018 für alle untersuchten Parameter jeweils die Grenz- und Zielwerte der 39. Bundes-

Immissionsschutzverordnung (39. BImSchV) und der Technischen Anleitung zur Reinhaltung der 

Luft (TA Luft) eingehalten (STAATLICHES GEWERBEAUFSICHTSAMT HILDESHEIM 2018). Der Bereich des 

Maßnahmenblocks 1 befindet sich im ländlichen Raum. Autobahnen oder Bundesstraßen mit 

größerem Verkehrsaufkommen gibt es im unmittelbaren Umfeld nicht. Aufgrund der guten 

Luftaustauschbedingungen im reliefarmen Tiefland ist nicht zu erwarten, dass die lufthygieni-

sche Situation im Verfahrensgebiet wesentlich schlechter ist als an der Messstation „Ostfries-

land“. 

3.5 Kultur- und Sachgüter 

Im Bereich des Maßnahmenblock s1 befindet sich ein Bodendenkmal, das gemäß § 3 des Nieder-

sächsischen Denkmalschutzgesetztes (NDSchG) geschützt ist (LANDKREIS AURICH 1996). Es handelt 

sich dabei um eine über die ebene Umgebung deutlich herausragende Warf, angrenzend an den 

zentral gelegenen Forst. Eine Warf ist ein aus Erde aufgeschütteter Hügel, der den Menschen 

und Tieren Schutz während Sturmfluten und sonstigen Überschwemmungen geben soll. Die be-

schriebene Warf besitzt keine Hofstelle. Die meisten alten Hofstellen in der näheren Umgebung 

des Gebiets liegen auf Warfen, die ihren Ursprung mindestens im frühen Mittelalter haben und 

sind i. d. R. an größeren, alten und natürlichen Wasserläufen angelegt worden.  



Kompensationsflächenpool Arler Hammrich   

Oldenburg, 13.06.2019 

 

 

 The Regional Planning and  

Environmental Research Group   

 

- 17 - 

4 Vegetation 

Die Biotopstruktur im Bereich des Kompensationsflächenpools wurde im Rahmen einer Bio-

toptypenkartierung nach DRACHENFELS (2011) im Jahr 2012 durch WIESE-LIEBERT (2013) erfasst. 

Einige Flächen im Norden des Kompensationsflächenpools sind im Rahmen des Vereinfachten 

Flurbereinigungsverfahrens im Juni 2018 durch die ARSU GmbH überprüft und nach dem aktuel-

len Kartierschlüssel für Biotoptypen in Niedersachsen (DRACHENFELS 2016) aktualisiert worden 

(ARL WESER-EMS 2018). In den übrigen beplanten Bereichen des Maßnahmenblocks 1 wurde die 

bestehende Kartierung aus dem Jahr 2012 durch die ARSU GmbH im September 2018 ebenfalls 

überprüft und aktualisiert (vgl. Abbildung 5 und Karte 1 des Anhangs). Darüber hinaus wurde 

eine Detailkartierung von durch geplante Maßnahmen betroffenen Gräben und Grüppen oder 

feuchten Senken durchgeführt (vgl. Abbildung 6). Dabei wurden insbesondere Vorkommen von 

geschützten oder gefährdeten Pflanzenarten festgehalten. 
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Abbildung 5: Übersicht der Biotoptypen im Kompensationsflächenpool 
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Abbildung 6: Detailkartierung der durch Maßnahmen betroffenen Gräben und Grüppen 
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4.1 Charakterisierung des Kompensationsflächenpools 

Der Bereich des Maßnahmenblocks 1 wird überwiegend von Grünlandtypen unterschiedlicher 

Nutzungsintensitäten geprägt. Dabei überwiegen in den Randbereichen intensiv genutzte und 

daher artenärmere Flächen. Insbesondere im zentralen Bereich liegen daneben jedoch auch 

deutlich artenreichere Bereiche Mesophilen Grünlandes mäßig feuchter Standorte von besonde-

rer Bedeutung nach DRACHENFELS (2018) vor. Ackerflächen liegen nur kleinflächig im nordwestli-

chen Bereich in Form von frisch umgebrochenem Grünland vor. 

Besonders auffällig ist ein mittig im Kompensationsflächenpool gelegener Forstbereich, der sich 

zum einen aus Schwarz-Erlen (Alnus glutinosa), daneben aber auch Hybrid-Pappeln (Populus sp.) 

und insbesondere im südlichen Bereich aus Sitka-Fichten (Picea sitchensis) zusammensetzt (vgl. 

Abbildung 7, links). Es treten außerdem teils großflächig Schilf-Landröhrichte und feuchte Ru-

deralfluren im Untersuchungsgebiet auf (vgl. Abbildung 7, rechts).  

  

Abbildung 7: Laub-/Nadelforst (links); größere Röhrichtfläche (rechts) 
Quelle: ARSU GmbH (13.09.2018) 

Der Bereich des Maßnahmenblocks 1 wird von einem marschentypischen dichten Netz von oft-

mals schilfdominierten Gräben strukturiert. Daneben treten jedoch auch regelmäßig Grabenab-

schnitte mit offenerem Wasserkörper und Dominanzbeständen von Hydrophyten im engeren 

Sinne auf. Hervorzuheben sind hier die Wasserfeder (Hottonia palustris), die Wasserpest (Elodea 

sp.) sowie Decken aus Wasserlinsen (Lemna sp.). Die Grabenufer werden zumeist ebenfalls vom 

Schilfrohr (Phragmites australis) begleitet. Daneben können weitere typische Arten der 

Uferstauden auftreten. Dazu gehören etwa kleinere Röhrichtbildner wie Rohr-Glanzgras (Phala-

ris arundinacea) und Wasserschwaden (Glyceria maxima) sowie weitere typische Arten der Ge-

wässerufer wie Binsen (Juncus spp.), Seggen (Carex spp.), Großer Brennnessel (Urtica dioica) oder 

Sumpf-Schwertlilie (Iris pseudacorus). Einige Grabenabschnitte zeigten während der Begehung im 

September 2018 deutliche Tendenzen zur Verlandung. Hier ersetzt die Ufervegetation, insbe-

sondere Binsen und Seggen sowie Schilfrohr, gänzlich die eigentliche Gewässervegetation. In der 
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Nähe von Gehölzen konnte stellenweise der beginnende Aufwuchs von Schwarz-Erlen (Alnus 

glutinosa) in Grabenabschnitten festgestellt werden. Bereichsweise wiesen tiefere Gräben keine 

erkennbaren Wasserkörper mehr auf, wobei nicht klar festgestellt werden kann, ob dies eventu-

ell auf den ausgesprochen trockenen Sommer 2018 zurückzuführen ist. 

Die beiden besonders geschützten Pflanzenarten Sumpf-Schwertlilie (Iris pseudacorus) und Was-

serfeder (Hottonia palustris) (THEUNERT 2008a) konnten im Bereich des Maßnahmenblocks 1 in 

Gräben und feuchten Grüppen mit teils großen Beständen nachgewiesen werden. Die Wasserfe-

der steht darüber hinaus in Niedersachsen auf der Vorwarnliste der gefährdeten Farn- und Blü-

tenpflanzen (GARVE 2004). 

4.2 Charakterisierung der Maßnahmenflächen 

Im Folgenden sollen die konkreten Bereiche, in denen das Gewässerkonzept Maßnahmenpla-

nungen vorsieht, aus vegetationskundlicher Sicht näher beschrieben werden. In Tabelle 1 wird 

eine Übersicht über den Vegetationsbestand im Bereich der einzelnen Maßnahmen bzw. Maß-

nahmenflächen gegeben (vgl. Abbildung 31 und Karte 2 des Anhangs).  
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Tabelle 1: Maßnahmenplanung Bestand 

Maßnahmenfläche Maßnahme Bestand 

M1/M2 Blänken Basenreicher Lehm-/Tonacker, frisch gezogene Grüppen 

Teich T2 Basenreicher Lehm-/Tonacker, Schilfgraben mit Sumpf-Schwertlilie 

M3/M4 Blänken Sonstiges feuchtes Intensivgrünland (GIF), Grüppen ohne Feuchte-
zeiger 

M5/M6/M7 Blänken Sonstiges feuchtes Intensivgrünland (GIF), Grüppen mit Vorkom-
men der Sumpf-Schwertlilie und anderen Feuchtezeigern 

M8/M9 Blänke Sonstiges feuchtes Intensivgrünland (GIF), Grüppen mit vereinzel-
ten Magerkeits- und Feuchtezeigern 

Teich T6 Sonstiges feuchtes Intensivgrünland (GIF), Schilfgraben mit Vor-
kommen der Sumpf-Schwertlilie und der Wasserfeder 

M11 Graben-Blänke Sonstiges feuchtes Intensivgrünland (GIF) im Übergang zu Sonsti-
gem feuchten Extensivgrünland (GEF), Wasserfedergraben 

Teich T7 Sonstiges feuchtes Intensivgrünland (GIF) im Übergang zu Sonsti-
gem feuchten Extensivgrünland (GEF), Wasserfedergraben 

M12/M13 Blänken Grünlandeinsaat (GA), Grüppe ohne Feuchtezeiger 

Teich T1 Sonstiges feuchtes Intensivgrünland (GIF), Schilfgraben 

M14 Grundstücksüberfahrt 
Ü1 

Schilfgraben 

Teich T3 Sonstiges feuchtes Intensivgrünland (GIF), Schilfgraben mit Sumpf-
Schwertlilie 

M15 Graben-Blänke Sonstiges feuchtes Intensivgrünland (GIF), Schilfgraben 

M17 Grundstücksüberfahrt 
Ü2 

Schilfgraben mit angrenzender älterer Weide 

Teich T5 Mesophiles Grünland mäßig feuchter Standorte (GMF) 

M19 Blänken Sonstiges feuchtes Intensivgrünland (GIF) im Übergang zu Sonsti-
gem feuchten Extensivgrünland (GEF), Grüppen mit Feuchtezei-
gern 

Grundstücksüberfahrt 
Ü3 

Schilfgraben mit Erlen-Jungwuchs 

M21 Teich T8 Sonstiges feuchtes Intensivgrünland (GIF), Wasserfedergraben 

M22/M23/M24 Blänken Sonstiges feuchtes Intensivgrünland (GIF) und Grünland-Einsaat 
(GA), Grüppen ohne Feuchtezeiger 

M25 Blänken Sonstiges feuchtes Intensivgrünland (GIF), schwach ausgeprägte 
Grüppen ohne Feuchtezeiger 

M26/M27 Grabenaufweitung G1 Mesophiles Grünland mäßig feuchter Standorte (GMF), Schilfgra-
ben 

Teich T4 Mesophiles Grünland mäßig feuchter Standorte (GMF), Grüppen 
mit Feuchtezeigern 

Blänke Mesophiles Grünland mäßig feuchter Standorte (GMF), Grüppe mit 
Feuchtezeigern und vereinzelten Sumpf-Schwertlilie 

M28 Teich T9 Sonstiges feuchtes Intensivgrünland (GIF), Schilfgraben 
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Maßnahmenfläche Maßnahme Bestand 

Grundstücksüberfahrt 
Ü4 

Schilfgraben 

M29 Blänken Sonstiges feuchtes Intensivgrünland (GIF), Grüppen ohne Feuchte-
zeiger 

M30 Grabenaufweitung G2 Wasserfedergraben mit Sumpf-Schwertlilie 

Graben-Blänke Sonstiges feuchtes Intensivgrünland (GIF), Schilfgraben bzw. Schilf-
Wasserschwadengraben 

 

M1/M2 

Die Maßnahmenfläche wurde im Jahr 2012 als artenarmes, intensiv genutztes Grünland kartiert, 

was während der Kartierung im Juni bestätigt werden konnte. Zum Zeitpunkt der Begehung im 

September 2018 war die Fläche jedoch frisch umgebrochen worden und entsprach damit einer 

Ackerfläche. Wie in der Luftaufnahme deutlich zu sehen ist, wurden zwei Grüppen auf der Fläche 

neu gezogen (vgl. Abbildung 8).  

Die östlich gelegenen, zur Aufreinigung vorgesehenen Gräben werden durch Schilfrohr bzw. 

Wasserlinsen geprägt. Insbesondere im südöstlichen Grabenabschnitt treten vereinzelte Sumpf-

Schwertlilien (Iris pseudacorus) auf. 

  

Abbildung 8: Luftbild M1/M2 umgebrochen (links); neu gezogene Grüppe (rechts) 
Quelle: ARSU GmbH (13.09.2018) 
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M3/M4 

Die Maßnahmenfläche diente zum Zeitpunkt der Begehung als Pferdeweide und wird intensiv 

genutzt. Die Grünlandvegetation wird von Hochgräsern dominiert und ist weitestgehend arten-

arm. Die Fläche weißt eine leichte Beetstruktur mit recht flachen Grüppen (vgl. Abbildung 9, 

rechts) auf, wobei sich die Vegetation in den Grüppen nicht von der sonstigen Grünlandflora un-

terscheidet. 

  

Abbildung 9: Luftbild M3/M4 (links); Grüppe auf M3/M4 (rechts) 
Quelle: ARSU GmbH (13.09.2018) 

 

M5/M6/M7 

Das Grünland auf der Maßnahmenfläche ist als artenarm einzustufen und die Dominanz von 

Hochgräsern weist auf eine intensive Nutzung hin. Die Fläche wird von mehreren vergleichswei-

se tiefen Grüppen durchzogen, in denen sich Feuchtezeiger wie die Flatter-Binse (Juncus ef-

fusus), junges Schilfrohr (Phragmites australis) oder auch die Gewöhnliche Sumpf-Kresse (Rorippa 

palustris) ansiedeln konnten. Insbesondere in den südlichen Grüppen mit Nähe zum Laubforst 

und der Maßnahmenfläche M18 wachsen vermehrt Exemplare der Sumpf-Schwertlilie (Iris pseu-

dacorus) in den Grüppen (vgl. Abbildung 10, rechts). 

Die Gräben südöstlich und südlich werden überwiegend von Dominanzbeständen des Schilfrohrs 

geprägt. 
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Abbildung 10: Luftbild M5/M6/M7 (links); Grüppe mit Sumpf-Schwertlilie (rechts) 
Quelle: ARSU GmbH (13.09.2018) 

 

M8/M9 

Die Maßnahmenfläche wird als Pferdeweide genutzt. Die Vegetation wird von Hochgräsern do-

miniert, sodass von einer intensiven Nutzung auszugehen ist. Zugleich ist die Fläche jedoch als 

vergleichsweise artenreich zu bezeichnen. Insbesondere in den Grüppen wachsen dabei auch 

Magerkeitszeiger wie die Flatter-Binse (Juncus effusus) oder die Rasen-Schmiele (Deschampsia 

cespitosa).  

Bei dem Graben nördlich der Maßnahmenfläche handelt sich hier um einen bereits recht stark 

verlandeten Bereich, der insbesondere von der Flatter-Binse (Juncus effusus) dominiert wird (vgl. 

Abbildung 11, rechts). Im westlichen Bereich des Grabenabschnitts wachsen junge Schwarz-Erlen 

(Alnus glutinosa) auf. Vereinzelt wachsen Sumpf-Schwertlilien (Iris pseudacorus) in dem Graben. 

Die Gräben südlich der Maßnahmenfläche an der Grenze zur Fläche M10 und im Umfeld des ge-

planten Teichs T6 werden deutlich vom Schilfrohr dominiert. Stellenweise treten allerdings auch 

die Sumpf-Schwertlilie (Iris pseudacorus) und die Wasserfeder (Hottonia palustris) auf. 
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Abbildung 11: Luftbild M8/M9 (links), Graben nördlich mit Sumpf-Schwertlilie (rechts) 
Quelle: ARSU GmbH (13.09.2018) 

M11 

Der Graben östlich der Maßnahmenfläche, der zum einen zur Aufreinigung vorgesehen ist und an 

dem zum anderen die Teiche T7 und T8 angelegt werden sollen, ist vergleichsweise artenreich. 

Hier treten neben dem randlich aufwachsenden Schilfrohr (Phragmites australis) beispielsweise 

Wasserfeder (Hottonia palustris), Sumpf-Schwertlilie (Iris pseudacorus), Nickender Zweizahn (Bi-

dens cernua) und der Wasserschwaden (Glyceria maxima) auf. Insbesondere die Wasserfeder bil-

det hier dichte Bestände. 

Der Graben am westlichen Rand der Maßnahmenfläche weist ebenfalls einen ausgeprägten 

Schilfbewuchs am Ufer (vgl. Abbildung 12, rechts) sowie reiche Bestände der Wasserfeder im 

Wasserkörper auf. 

Bei der Maßnahmenfläche selbst handelt es sich um ein beweidetes Grünland. In Folge der Be-

weidung ist die weitestgehend von Hochgräsern dominierte Fläche vergleichsweise krautreich. 

  

Abbildung 12: Luftbild Bereich T7/T8 (links); Bereich des geplanten Teichs T7 (rechts) 
Quelle: ARSU GmbH (13.09.2018) 
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M12/M13/M15 

Die Maßnahmenfläche ist 2012 noch als Ackerland erfasst worden, ist jedoch teilweise in intensiv 

genutztes Grünland umgewandelt worden. Die Grünland-Einsaat ist flächenhaft noch deutlich zu 

erkennen und Hochgräser dominieren die Fläche. Es sind im Großteil der Fläche keine Grüppen 

vorhanden. Lediglich im Übergang von M12 und M13 im Bereich der geplanten Blänke ist eine 

flache Absenkung (vgl. Abbildung 13, links) zu erkennen. Die Vegetation unterscheidet sich hier 

nicht von der übrigen Fläche. 

Der südlich an M12 angrenzende Graben, an den der Teich T1 angeschlossen werden soll, wird 

vom Schilfrohr dominiert. Diese Prägung behält der Graben auch an der Fläche M15 bei, wo sich 

westlich ein Schilf-Landröhricht anschließt und östlich eine Blänke angelegt werden soll. Der 

südlich der Fläche M15 verlaufende Graben weist eine dichte Decke aus Wasserlinsen und randli-

chen Schilfbewuchs auf. 

  

Abbildung 13: Luftbild mit Grüppe zwischen M12 und M13 (links); Graben im Bereich T1 (rechts) 
Quelle: ARSU GmbH (13.09.2018) 

M14 

Bei der Maßnahmenfläche handelt es sich weitestgehend um einen intensiv genutzten, artenar-

men Grünlandbereich, der von Hochgräsern dominiert wird. Der Bereich des geplanten Teichs T3 

entspricht ebenfalls diesem Vegetationstyp. Bereichsweise weist die Fläche allerdings eine ar-

tenreichere Vegetation auf. Im südwestlichen Bereich der Fläche befindet sich etwa eine Senke 

mit feuchtwiesentypischer Vegetation. 

Die südlich und westlich angrenzenden Gräben sind schilfdominiert. Im Abschnitt, an den der 

geplante Teich T3 angeschlossen sein soll, wachsen vereinzelte Exemplare der Sumpf-

Schwertlilie (Iris pseudacorus).  
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Abbildung 14: Luftbild M14 (links); intensiv genutztes Grünland im Bereich M14 (rechts) 
Quelle: ARSU GmbH (13.09.2018) 

M16 

Die Gräben nordwestlich, westlich und südlich der Fläche M16 sind schilfdominiert. Zum Zeit-

punkt der Begehung waren westlich und südlich zumeist keine deutlichen Wasserkörper mehr 

erkennbar. Die Gräben nordöstlich und östlich führen wohl dauerhafter Wasser und weisen teils 

dichte Wasserlinsendecken auf (vgl. Abbildung 15). Am östlich angrenzenden Graben an der 

Überfahrt zu Fläche M17 befindet sich eine kleine Gehölzgruppe u.a. aus Esche (Fraxinus excelsi-

or) und Hänge-Birke (Betula pendula). 

  

Abbildung 15: Östlich an M16 angrenzender Graben mit Wasserlinsendecke (links); Gehölz am östlich gelege-
nen Graben (rechts) 
Quelle: ARSU GmbH (13.09.2018) 
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M17 

Bei der Maßnahmenfläche M17 handelt es sich um weniger intensiv genutzte, artenreiche Flä-

che. Neben typischen Grünlandgräsern treten hier vermehrt Flatter-Binse (Juncus effusus) und 

Seggen (Carex sp.) auf (vgl. Abbildung 16, links). Zum Zeitpunkt der Begehung konnten noch ver-

einzelte blühende Exemplare des Brennenden Hahnenfußes (Ranunculus flammula) als typischer 

Feuchtwiesenart festgestellt werden. Die Einstufung als Mesophiles Grünland mäßig feuchter 

Standorte aus dem Jahr 2012 konnte daher bestätigt werden. 

Schilfgräben grenzen nördlich und östlich an die Fläche an. Im Umfeld der geplanten Über-

fahrt Ü2 befindet sich außerdem eine größere Weide (Salix sp.) im Grabenbereich (vgl. Abbil-

dung 16, rechts). 

  

Abbildung 16: Luftbild Standort Teich T5 (links); Bereich geplante Dammstelle Ü2 mit angrenzender Weide 
(rechts) 
Quelle: ARSU GmbH (13.09.2018) 

M19 

Die Vegetation der Maßnahmenfläche M19 wird überwiegend von Hochgräsern dominiert, ist 

jedoch vergleichsweise kraut- und mittelgräserreich. Hierin deutet sich ein Übergang zu einem 

extensiver genutzten Grünland an. Grüppen entwässern die Fläche in südlicher Richtung. Dabei 

treten hier Feuchtezeiger wie Flatter-Binse (Juncus effusus), Wasser-Knöterich (Persicaria amphi-

bia) und Sumpf-Ruhrkaut (Gnaphalium uliginosum) auf.  

Nördlich, südlich und südöstlich wird die Fläche von Schilfgräben begrenzt. Westlich im Über-

gang zu einer Warf wachsen im Grabenbereich junge Schwarz-Erlen (Alnus glutinosa), die sich 

vermutlich vom nördlich angrenzenden Laubforst her ausbreiten. 
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Abbildung 17: Luftbild M19 (links); Grüppe im Bereich geplanter Blänken auf M19 (rechts) 
Quelle: ARSU GmbH (13.09.2018) 

M21 

Die Maßnahmenfläche wird intensiv genutzt und von Hochgräsern dominiert. Von Weidetieren 

weniger gern gefressene Kräuter wie beispielsweise Krauser Ampfer (Rumex crispus.) treten hier 

häufig auf. 

Westlich wird die Fläche überwiegend von einem durch Schilfrohr (Phragmites australis) und 

Wasserlinse (Lemna sp.) dominierten Graben begrenzt. Südwestlich im Bereich des geplanten an 

das Grabensystem angeschlossenen Teichs T8 liegen allerdings auch Grabenabschnitte mit grö-

ßeren Beständen der Wasserfeder (Hottonia palustris) im Wasserkörper und Schilfbeständen am 

Grabenrand vor. Nördlich bildet ein stärker verlandeter Graben die Grenze zur Fläche M30. Hier 

dominieren insbesondere Binsen (Juncus sp.) und Groß-Seggen (Carex sp.) sowie die Sumpf-

Schwertlilie (Iris pseudacorus) (vgl. Abbildung 18, rechts). 

  

Abbildung 18: Intensivgrünland auf M21 (links); Verlandungsgraben mit Iris nördlich M21 (rechts) 
Quelle: ARSU GmbH (13.09.2018) 
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M22/M23/M24 

Bei allen drei Maßnahmenflächen handelt es sich um intensiv genutzte, artenarme Grünländer, 

die von Grüppen durchzogen sind. Teils handelt es sich um frisch eingesätes Grünland. Die Vege-

tation der Grüppen weicht hier nicht erkennbar von der übrigen Flächenvegetation ab. 

  

Abbildung 19: Luftbild Bereich M23 (links); artenarmes Grünland im Bereich M24 (rechts) 
Quelle: ARSU GmbH (13.09.2018) 

M25 

Die Maßnahmenfläche M25 wird intensiv als Grünland bewirtschaftet. Die Fläche wird teilweise 

von flach ausgeprägten Grüppen durchzogen, deren Vegetation sich nur unwesentlich von der 

übrigen Maßnahmenfläche unterscheidet (vgl. Abbildung 20, rechts). Vereinzelt treten Mager-

keitszeiger wie die Rasen-Schmiele (Deschampsia cespitosa) auf. 

Der westlich angrenzende Graben weist im südlichen Bereich eine Wasserlinsendecke sowie ei-

nen dichten Schilfbewuchs auf. Im nördlichen Bereich tritt verstärkt die Wasserpest (Elodea sp.) 

auf, bevor der Graben in das Quatschloot (Gewässer II. Ordnung) mündet. 
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Abbildung 20: Luftbild Maßnahmenfläche M25 (links); Bereich geplanter Blänke auf M25 (rechts) 
Quelle: ARSU GmbH (13.09.2018) 

M26/M27 

Die Maßnahmenfläche M26 bzw. M27 wird extensiver bewirtschaftet, was sich in einer ver-

gleichsweise hohen Artenvielfalt niederschlägt. So treten neben typischen Grünlandgräsern Ma-

gerkeitszeiger wie die Rasen-Schmiele (Deschampsia cespitosa) und Feuchtezeiger wie Seggen 

(Carex sp.) und der Brennende Hahnenfuß (Ranunculs flammula) auf. Die Einstufung als Mesophi-

les Grünland mäßig feuchter Standorte aus dem Jahr 2012 konnte daher bestätigt werden. Die 

Fläche wird von mehreren Grüppen durchzogen, in denen Feuchtezeiger wie Binsen und Groß-

Seggen dominant werden (vgl. Abbildung 21, rechts). Vereinzelt tritt hier auch die Sumpf-

Schwertlilie (Iris pseudacorus) auf. 

Der westlich angrenzende Graben (Grabenaufweitung G1) wird ebenso wie der nördlich angren-

zende Graben im Übergang zu einem Landröhricht von Schilfrohr (Phragmites australis) domi-

niert. 
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Abbildung 21: M26 im Bereich Grabenaufweitung G1 und Teich T4 (links); zentrale Grüppe auf der Maßnah-
menfläche (rechts) 
Quelle: ARSU GmbH (13.09.2018) 

M28 

Die Fläche M28 wird überwiegend von Hochgräsern dominiert. Stellenweise ist der Bereich al-

lerdings vergleichsweise artenreich. Die Fläche wird von mehreren Grüppen durchzogen, in de-

nen teilweise Feuchtezeiger zu deutlicher Dominanz gelangen. Hierzu gehören etwa Schilfrohr 

(Phragmites australis), Sumpf-Hornklee (Lotus pedunculatus) und Weidenrösschen (Epilobium sp.). 

Insbesondere im östlichen Bereich der Fläche tritt stellenweise die Sumpf-Schwertlilie (Iris pseu-

dacorus) auf. 

Der Graben an der Grenze zur nördlich gelegenen Warf wird überwiegend durch Schilfrohr 

(Phragmites australis) dominiert. Im westlich gelegenen Graben tritt zusätzlich häufig der Was-

serschwaden (Glyceria maxima) auf. Der Graben südlich der Maßnahmenfläche ist vergleichswei-

se schmal und flach und weist eine dichte Vegetation aus jungem Schilf, Groß-Seggen (Carex sp.) 

und Binsen (Juncus sp.) auf. 
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Abbildung 22: Luftbild mit Blick auf den Bereich T9 (links); Graben südlich der Maßnahmenfläche (rechts) 
Quelle: ARSU GmbH (13.09.2018) 

M29 

Die Maßnahmenfläche M29 wird als intensiv genutztes Grünland bewirtschaftet und weist daher 

nur über ein sehr eingeschränktes, von Hochgräsern dominiertes Artenspektrum auf. Die Fläche 

wird von mehreren Grüppen durchzogen. Die Vegetation unterscheidet sich in diesen jedoch 

nicht von der übrigen Fläche. 

  

Abbildung 23: Luftbild M29 mit deutlicher Grüppenstruktur (links); Grünlandvegetation M29 (rechts) 
Quelle: ARSU GmbH (13.09.2018) 

M30 

Die Maßnahmenfläche M30 wurde 2012 noch als mesophiles Grünland kartiert, scheint aber 

seitdem intensiver bewirtschaftet zu werden. Die Vegetation wird von Hochgräsern dominiert 

und ist bis auf einige Zeigerarten für Beweidung eher artenarm. Grüppen strukturieren die Flä-

che in Ost-West-Richtung. Die Fläche wurde zum Zeitpunkt der Begehung mit Rindern beweidet. 
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Der westlich angrenzende Graben weist in den Randbereichen Bestände aus Schilfrohr (Phragmi-

tes australis) und Flatter-Binse (Juncus effusus) auf. Der Wasserkörper ist hier im Bereich der ge-

planten Grabenaufweitung G2 stellenweise von dichten Beständen der Wasserfeder (Hottonia 

palustris) bedeckt (vgl. Abbildung 24, rechts). 

  

Abbildung 24: Luftbild der Maßnahmenfläche M30 (links); Vorkommen der Wasserfeder (Hottonia palustris) im 
Bereich der Grabenaufweitung G2 (rechts) 
Quelle: ARSU GmbH (13.09.2018) 

5 Faunistische Potenzialabschätzung  

Die faunistische Potenzialabschätzung dient als Bewertungsgrundlage für den Artenschutzrecht-

lichen Fachbeitrag. Näher betrachtet werden hierbei die aquatischen bzw. semiaquatischen Ar-

tengruppen der Amphibien, Libellen, Fische und Muscheln. Insbesondere für diese können sich 

aus den geplanten Maßnahmen potenzielle Auswirkungen ergeben. Die Potenzialabschätzung 

erfolgt auf Grundlage von verfügbaren Informationen zur Verbreitung der genannten Arten-

gruppen sowie auf der aktuellen Lebensraumausstattung des Maßnahmenblocks 1. Diese kann 

aus den erhobenen Vegetationsdaten (vgl. Kap. 4) abgeleitet werden. 

5.1 Amphibien 

Informationen zur Verbreitung der in Niedersachsen auftretenden Amphibien können insbeson-

dere über die Verbreitungskarten der Deutschen Gesellschaft für Herpetologie und Terrarien-

kunde e.V. (DGHT e.V.) abgerufen werden9. Entsprechend ihrer jeweiligen Verbreitungsareale 

gemäß DGHT E. V. (2014) können fünf Amphibienarten in den Bereichen des Maßnahmenblocks 1 

auftreten. Hierzu gehören die Erdkröte (Bufo bufo), der Grasfrosch (Rana temporaria), der 

Moorfrosch (Rana arvalis), der Seefrosch (Pelophylax ridibundus) und der Teichmolch (Lissotriton 

vulgaris). Der Moorfrosch und der Teichmolch treten jedoch laut THEUNERT (2008a) in den Mar-

                                                        
9  http://feldherpetologie.de/atlas/maps.php; besucht am 03.11.2018 

http://feldherpetologie.de/atlas/maps.php
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schen nicht auf. Für den weit verbreiteten Teichmolch weisen PODLOUCKY & FISCHER (2013) auf 

Kartierlücken im westlichen Niedersachsen hin. Der sonst sehr weit verbreitete Teichfrosch 

weist in den Marschen ebenfalls deutliche Verbreitungslücken auf (THEUNERT 2008a; PODLOUCKY 

& FISCHER 2013; DGHT E. V. 2014). 

Insbesondere für die ubiquitären und weniger anspruchsvollen Arten Grasfrosch und Erdkröte 

stellen die Gräben im Bereich der geplanten Maßnahmen zumindest teilweise potenzielle Re-

produktionsgewässer dar. Für den Grasfrosch konnten während der Begehungen im September 

2018 Nachweise verschiedener Altersklassen in den extensiv genutzten Grünlandbereichen 

(M18/M19) südlich des zentral gelegenen Laub-/Nadelforstes erbracht werden. Eine Reproduk-

tion in der näheren Umgebung ist daher wahrscheinlich. Vorkommen der Erdkröte gelten in den 

Marschbereichen als lückenhaft (PODLOUCKY & FISCHER 2013). Die Erdkröte benötigt in den Som-

mermonaten außerhalb der Hauptfortpflanzungszeiten Gehölzbestände, die im Umfeld durch 

den Laub-/Nadelforst sowie den Dreescher Wald als größerem Gehölzbestand gegeben sind. Ein 

Vorkommen im Umfeld des Kompensationsflächenpools ist daher nicht unwahrscheinlich. 

Insbesondere die weniger stark von Schilf zugewachsenen Gräben im südlichen Bereich des 

Kompensationsflächenpools mit einer dementsprechend höheren Besonnung (vgl. Abbil-

dung 25) bieten für die Erdkröte und den Grasfrosch potenzielle Fortpflanzungsgewässer. 
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Abbildung 25: Graben als potenzieller Amphibienlebensraum 
Quelle: ARSU GmbH (13.09.2018) 
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5.2 Libellen 

Unter Berücksichtigung der Lebensraumausstattung und Verbreitungskarten der AG Libellen in 

Niedersachsen und Bremen10, des Verbreitungsatlas der Fließgewässerfauna in Ostfriesland 

(POST & LAND 1994) sowie der Angaben von THEUNERT (2008b) ist das Vorkommen folgender Ar-

ten im Bereich des Maßnahmenblocks 1 möglich: 

• Hufeisen-Azurjungfer (Coenagrion puella) 

• Fledermaus-Azurjungfer (Coenagrion pulchellum) 

• Becher-Azurjungfer (Enallagma cyathigerum) 

• Großes Granatauge (Erythromma najas) 

• Binsenjungfer (Lestes sponsa) 

• Weidenjungfer (Lestes viridis) 

• Große Pechlibelle (Ischnura elegans) 

• Frühe Adonislibelle (Phyrrhosoma nymphula) 

• Blaugrüne Mosaikjungfer (Aeshna cyanea) 

• Braune Mosaikjungfer (Aeshna grandis) 

• Herbst-Mosaikjungfer (Aeshna mixta) 

• Große Königslibelle (Anax imperator) 

• Früher Schilfjäger (Brachytron pratense) 

• Plattbauch (Libellula depressa) 

• Vierfleck (Libellula quadrimaculata) 

• Großer Blaupfeil (Orthetrum cancellatum) 

• Glänzende Smaragdlibelle (Somatochlora metallica) 

• Schwarze Heidelibelle (Sympetrum danae) 

• Blutrote Heidelibelle (Sympetrum sanguineum) 

• Große Heidelibelle (Sympetrum striolatum) 

• Gemeine Heidelibelle (Sympetrum vulgatum) 

Für typische Arten kleinerer Stillgewässer können die Gräben im Bereich des Maßnahmen-

blocks 1 potenzielle Reproduktionsgewässer darstellen. Voraussetzung für viele Arten ist hierbei 

eine möglichst konstante Wasserführung. Darüber hinaus spielt neben dem Wasserchemismus 

vor allem die Gewässerstruktur eine zentrale Rolle für die erfolgreiche Reproduktion. 

Während der Begehung im September konnten Einzelnachweise für die Blaugrüne Mosaikjung-

fer (Aeshna cyanea) und die Gemeine Heidelibelle (Sympetrum vulgatum) an Gräben erbracht 

werden (vgl. Abbildung 26), wobei diese nicht direkt auf eine erfolgte Reproduktion in den jewei-

ligen Gräben rückschließen lassen. Insbesondere für weit verbreitete Arten wie etwa Hufeisen- 

                                                        
10  https://www.ag-libellen-nds-hb.de/; abgerufen am 09.08.2018 

https://www.ag-libellen-nds-hb.de/
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und Fledermausazurjungfer, Große Pechlibelle sowie Plattbauch und Vierfleck ist eine Fortpflan-

zung in größeren, offeneren, über längere Zeiträume wasserführenden Gräben denkbar. Wäh-

rend der Begehung im September 2018 waren die Wasserstände in vielen Grabenabschnitten 

sehr gering, teilweise lag kein offener Wasserkörper mehr vor. Dieser Eindruck ist jedoch vor 

dem Hintergrund der anhaltenden Trockenphase im Frühling und Sommer 2018 nicht als Nor-

malfall zu betrachten. Zumindest einige Gewässer führen in weniger trockenen Jahren vermut-

lich konstanter Wasser. 

Das Vorkommen anspruchsvollerer Arten im Bereich des Maßnahmenblock 1 kann nicht ausge-

schlossen werden. Durch den zumeist intensiven Bewuchs mit Schilf bzw. anderen Hochstauden 

sowie zumeist steile Grabenufer und die daraus resultierende Beschattung der Gewässer dürf-

ten die Gräben sich für viele Libellenarten, insbesondere jedoch für besonders wärmeliebende 

Arten nur bedingt als Reproduktionsgewässer eignen. Die überwiegend noch intensive Nutzung 

der angrenzenden Flächen dürfte für anspruchsvollere Arten ebenfalls nachteilig sein. 

 

Abbildung 26: Gemeine Heidelibelle (Sympetrum vulgatum) im Bereich des Kompensationsflächenpools 
Quelle: ARSU GmbH (13.09.2018) 
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5.3 Fische 

Nach THEUNERT (2008a) treten in Niedersachsen sechs geschützte Fische bzw. Rundmäuler auf. 

Vor dem Hintergrund ihrer Lebensraumansprüche und Verbreitung können sowohl das Bach- als 

auch das Flussneunauge (Lampetra planeri, L. fluviatilis) prinzipiell auftreten 

Informationen zur Verbreitung von Fischarten in Niedersachsen wurden insbesondere aus 

GAUMERT & KÄMMEREIT (1993) sowie POST & LAND (1994) entnommen. Im Verbreitungsatlas für die 

ostfriesischen Fließgewässer werden dabei fünf Arten aufgeführt (POST & LAND 1994). Von die-

sen ist keine in Deutschland als geschützt eingestuft. Auch gemäß den Angaben von GAUMERT & 

KÄMMEREIT (1993) treten im Bereich des Maßnahmenblocks 1 keine geschützten Fischarten auf. 

Vorkommen des Bachneunauges werden bei GAUMERT & KÄMMEREIT (1993) lediglich in sandge-

prägten Gewässern der Geest aufgeführt. Das LAVES (2011b) benennt im Bereich des Landkrei-

ses Aurich keine Vorkommen. Im Gegensatz hierzu benannten GAUMERT & KÄMMEREIT (1993) Vor-

kommen des Flussneunauges auch in der Marsch. Das LAVES (2011a) führt allerdings lediglich 

Vorkommen im Bereich Emden auf. 

Insbesondere die im Sommer vermutlich geringe Sauerstoffversorgung der Gräben im Bereich 

des Maßnahmenblocks 1 verhindert hier eine erfolgreiche Ansiedlung von Neunaugen. Die grö-

ßeren, angrenzenden Vorfluter können jedoch prinzipiell als geeignete Lebensräume in Frage 

kommen. Im Bereich der geplanten Maßnahmen ist ein Vorkommen geschützter Fische oder 

Rundmäuler daher ausgeschlossen. 

5.4 Muscheln 

Grundsätzlich können insbesondere größere und über längere Perioden wasserführende Gräben 

im Bereich des Maßnahmenblocks 1 potenzielle Lebensräume für Muschelarten darstellen. Für 

viele geschützte Muschelarten ist vor allem die Wasserqualität von entscheidender Bedeutung. 

Der Salzgehalt ist für Arten der Binnengewässer ein limitierender Faktor (POST & LAND 1994). 

Daneben spielt einerseits das Sohlsubstrat eine wichtige Rolle, in das sich Großmuscheln eingra-

ben. Die Präferenzen für bestimmte Substrate variieren dabei zwischen den in Niedersachsen 

heimischen Arten. Andererseits ist das Vorkommen von Wirtsfischen für die Muschellarven 

(Glochidien) von zentraler Bedeutung für eine erfolgreiche Muschelreproduktion. 

In Bezug auf gefährdete Arten können vor dem Hintergrund der Lebensraumausstattung und 

der Angaben von THEUNERT (2008b) folgende Arten der Fluß- und Teichmuscheln (Unionidae) 

potenziell auftreten: 

• Flache Teichmuschel (Anodonta anatina) 

• Gewöhnliche Teichmuschel (Andotonta cygnea) 

• Malermuschel (Unio pictorum) 

• Große Flussmuschel (Unio tumidus) 
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Gemäß den Angaben von POST & LAND (1994) sind aus Ostfriesland keine Vorkommen der Fla-

chen Teichmuschel bekannt. Die große Flussmuschel ist tendenziell eher in Kanälen im Geestbe-

reich des südlichen Ostfrieslands verbreitet. Für die gewöhnliche Teichmuschel und die Maler-

muschel sind insbesondere in Küstennähe teils große Vorkommen bekannt, wobei größere Ge-

wässer bevorzugt werden. Die in Ostfriesland auftretenden Flussmuschelarten besiedeln auch 

schlammigere Gewässersohlen, wie sie in den betroffenen Gräben auftreten. Wichtig für die Ar-

ten ist allerdings ebenso eine gute Sauerstoffversorgung, die in den untersuchten Gräben auf-

grund der geringen Gewässergröße nicht dauerhaft gegeben sein dürfte. Das Vorkommen von 

geschützten Großmuscheln in den von den Maßnahmen betroffenen Gräben ist daher aufgrund 

der geringen Gewässergröße, zumindest zeitweise ungünstiger Sauerstoffbedingungen sowie 

einer vermutlich eher geringen Besiedlung durch Fische ausgeschlossen.  

6 Drohnenbefliegung  

Am 13.09.2018 fand eine Befliegung des Kompensationsflächenpools via Drohne statt. Bei dem 

verwendeten Drohnenmodell handelt es sich um einen Quadrocopter der „DJI Phantom“ Serie 

(Version 3 Standard)11. Die maximale Flughöhe betrug 100 Meter. Zum Schutz der im Gebiet 

weidenden Tiere erfolgten die geräuschintensiven Start- und Landephasen in ausreichendem 

Abstand zu den Pferden und Rindern. Wie bereits bei vorherigen Einsätzen der Drohne in ande-

ren Gebieten zeigten die Tiere keine Anzeichen von Aufregung oder Stress.  

Der nördliche Teil des Kompensationsflächenpools liegt im Landschaftsschutzgebiet „Ostfriesi-

sche Seemarsch zwischen Norden und Esens“ (LSG AUR-029). Die erforderliche Ausnahme von 

dem Befliegungsgebots des § 3 Abs. 1 Nr. 8 der LSG-Verordnung wurde vom Amt für Bauord-

nung, Planung und Naturschutz des Landkreis Aurich am 11.09.2018 erteilt. 

Ziel der Befliegung war zum einen die gesamtheitliche Erfassung des Gebiets aus der Vogelper-

spektive. Hierdurch sollte die aktuelle Zusammensetzung der Nutzungsformen und –

intensitäten der landwirtschaftlichen Flächen dargestellt werden. Zum anderen ermöglichen 

einzelne Bilderserien aus geringeren Höhen Detailaufnahmen der unterschiedlichen Maßnah-

menflächen. Die Auswertung der erfassten Reliefunterschiede sowie der Vegetationsstruktur 

und teilweise Vegetationsgesellschaften erleichtert die ideale Lokalisation der geplanten Maß-

nahmen deutlich.  

Gegenüber Satelliten- und herkömmlichen Luftbildern bietet der Einsatz einer Drohne mehrere 

Vorteile. Aufgrund der kurzfristigen Einsatzmöglichkeit können auch aktuelle Abweichungen der 

genutzten Informationsgrundlagen (z. B. vorhandene Kartierungen) schnell und flächendeckend 

identifiziert werden, gleichwohl bleibt der zusätzliche Informationsgewinn durch die Erfassung 

aus der Vogelperspektive bestehen. Durch die Befliegung in variablen Höhen sowie durch Auf-

nahmen mit unterschiedlichen Kameraneigungen können sowohl Übersichts- wie auch Detail-

aufnahmen angefertigt werden. Die gesammelten Datengrundlagen erleichtern die Planungen 

                                                        
11 https://www.dji.com/de/phantom-3-standard/info 
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in den jeweils unterschiedlichen Phasen (Vorplanung bis Ausführungsplanung). Zudem bieten die 

standortscharfen Aufnahmen die Möglichkeit einer „Vorher/Nachher-Dokumentation“ der ge-

planten Maßnahmen sowie eine Kontrolle der Durchführung. 

Zu Beginn der Befliegung wurden Übersichtsaufnahmen des Gebiets vom zentralen Startpunkt 

der Warf in der Mitte des Kompensationsflächenpools angefertigt. Die Detailaufnahmen der 

einzelnen Flächen und geplanten Maßnahmenstandorten erfolgte von verschiedenen Startpunk-

ten innerhalb des Flächenpools. Hierdurch wurde ein durchgehender Sichtkontakt zur Drohne 

während der Befliegung sichergestellt.  

 

Ergebnisse 

Der gesamte Bereich des Maßnahmenblocks 1 ist durch nährstoffreiche Marschgräben geglie-

dert. Der Verlauf der Gräben ist teilweise sehr gradlinig, größtenteils stellt sich der Verlauf je-

doch geschwungen und im Vergleich zu den umliegenden Flächen naturnah dar. Dementspre-

chend variieren die Größe und die Gestalt der einzelnen Flächen deutlich (vgl. Abbildung 27). Der 

Verlauf der Gräben ist dabei gut durch den begleitenden Saum von Schilf zu erkennen. 

Die Intensität der aktuellen Nutzung unterscheidet sich in einzelnen Teilbereichen zurzeit deut-

lich. Die zentral sowie östlich gelegenen Flächen werden insgesamt weniger intensiv bewirt-

schaftet. Insbesondere die Flächen mit mesophilem Grünland sowie halbruderaler Vegetation 

unterscheiden sich dadurch auch in ihrer Vegetationsstruktur von den intensiv genutzten umlie-

genden Flächen (vgl. Abbildung 28). Auf den Luftbildern ist gut zu erkennen, dass der Anteil von 

Schilf auf den bisher als „Halbruderale Gas- und Staudenflur feuchter Standorte (UHF) inzwi-

schen deutlich über 50 % liegt. Somit handelt sich um ein „Schilf-Landröhricht“ (NRS), dass zu-

dem die Voraussetzungen eines gemäß § 30 BNatSchG geschützten Biotops erfüllt. 

Bei den restlichen Flächen handelt es sich überwiegend intensiv genutztes Grünland sowie Grün-

landeinsaaten. Die Vegetationsstruktur dieser Flächen ist äußerst homogen (vgl. Abbildung 29). 

Gut zu erkenne sind zudem die zahlreichen schmalen und häufig verlandeten Grüppen sowie das 

planare Relief. 
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Abbildung 27: Beispielhafte Flächenformen des Kompensationsflächenpools. 
Aufnahmestandort: Zentrum, Blickrichtung Südwesten 
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Abbildung 28: Unterschiede der Vegetationsstruktur und –zusammensetzung aufgrund unterschiedlicher 
Nutzungsintensität 
Aufnahmestandort: Zentrum, Blickrichtung Nordosten 
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Abbildung 29: Intensiv genutzten Grünländer im Süden des Kompensationsflächenpools 
Aufnahmestandort: Zentrum, Blickrichtung Süden 

7 Geplante Maßnahmen 

Die nachfolgend beschriebenen Maßnahmen im Maßnahmenblock 1 sind mit der unteren Natur-

schutzbehörde Aurich zusammen entwickelt, im Gelände abgestimmt und in ihrer Lage optimiert 

worden. Die Lage der Maßnahmen ist im Maßnahmenkonzept kartographisch dargestellt. Zur 

räumlichen Orientierung im Kompensationsflächenpool wurden in Anlehnung an Flurstücks-

grenzen insgesamt 30 Maßnahmenflächen definiert (M1 – M30). Angaben zur Lage der Maßnah-

men beziehen sich im weiteren Verlauf dieser Unterlage auf die festgelegten Flächennummern. 

Die Verteilung der einzelnen Maßnahmenflächen sowie die der einzelnen Maßnahmen ist in Ab-

bildung 31 und detaillierter in Karte 2 des Anhangs dargestellt. 

Zu den geplanten Maßnahmentypen gehören 

• die Anlage von Blänken, 

• der Aufstau von Grüppen, 
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• die Herstellung von Grundstücksüberfahrten, 

• die Anlage von Stillgewässern, 

• die Anlage von Graben-Blänken, 

• sowie die Aufreinigung und abschnittsweise die Aufweitung von Gräben. 

Schematische Darstellungen der geplanten Maßnahmen für den Maßnahmenblock 1 sind in Ab-

bildung 32 bis Abbildung 36 zusammenfassend dargestellt. Eine detaillierte Beschreibung der 

einzelnen Maßnahmentypen erfolgt in den Kapiteln 7.1 bis 7.7. 

 

 

Abbildung 30: Sichtwinkel der verwendeten Drohnenbilder 
Rote Nummern sind die nachfolgenden Fotonummern 

 

35 

32  1 36 

34 
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Abbildung 31: Räumliche Verteilung der Maßnahmenflächen und Gewässerbaumaßnahmen 
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Abbildung 32: Schematische Darstellung der geplanten Maßnahmen im Südwesten des Kompensationsflä-

chenpools 
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Abbildung 33: Schematische Darstellung der geplanten Maßnahmen im Westen des Kompensationsflächen-

pools 
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Abbildung 34: Schematische Darstellung der geplanten Maßnahmen im Norden des Kompensationsflächen-

pools 
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Abbildung 35: Schematische Darstellung der geplanten Maßnahmen im Osten des Kompensationsflächen-
pools 
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Abbildung 36: Schematische Darstellung der geplanten Maßnahmen im Süden des Kompensationsflächen-

pools 

7.1 Anlage von Blänken 

Zur Verbesserung des Boden-Wasser-Haushaltes und zur Lebensraumaufwertung insbesondere 

für Wiesenvögel werden in einigen Bereichen des Maßnahmenblocks 1 Blänken angelegt. Der 

Wasserstand in den Blänken ist niederschlagsbedingt und im Zusammenhang mit dem periodi-

schen Grüppenaufstau schwankend. Es ist vorgesehen im Maßnahmenblock 1 insgesamt 

23 Blänken zu modellieren. Die Blänken sollen in der Regel an vorhandene Grüppen angegliedert 

werden, die dann entsprechend standortangepasst aufgeweitet werden. 

Die Längen variieren in Abhängigkeit der Situationen vor Ort zwischen 50 und 250 m. Die mittige 

Maximaltiefe ist mit rd. 0,2 m unter Geländeoberkante (GOK) vorgesehen. Bei Maximalbreiten 

von 5 m werden die Blänken mit Neigungen von 1:6 bis 1:10 flach hergestellt (vgl. Abbildung 37), 

um feuchtere, für Wiesenvögel stocherfähige Grünlandstandorte und periodische Flachwasser-

bereiche zu schaffen. Zur Herstellung der Blänken werden mit Hilfe eines Baggers die Randbe-

reiche der Grüppen flach nach außen hin abgezogen. Der Bodenaushub wird vorwiegend zur 

Grüppenabdämmung verwendet oder flach auf der jeweiligen Maßnahmenfläche verteilt. 
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Im Anschluss der Baumaßnahmen werden die Blänken und Bodenauftragsbereiche mit einer re-

gionaltypischen Saatgutmischung angesät. 

 

Abbildung 37: Prinzipskizze Blänke 

7.2 Aufstau von Grüppen  

Zur Optimierung der Flächen als Wiesenvogellebensraum werden ein Teil der Grüppen für den 

periodischen Aufstau von Wasser an den Ablaufseiten abgedämmt und verrohrt. Ziel ist es, eine 

Vernässung der Flächen zu erreichen um somit den Lebensraum zu strukturieren und optimie-

ren. 

Insgesamt ist es vorgesehen rd. 100 größere Bestandsgrüppen in Abhängigkeit der örtlichen 

Gegebenheiten periodisch aufzustauen. Dies gilt insbesondere für alle Grüppen mit geplanten 

Blänken. An der Seite des Ablaufes werden dazu 8 m lange Verrohrungen mit einem Durchmes-

ser von 100 mm mit schwenkbarem Knieteil (90°-Bogen) eingebracht. 

7.3 Herstellung von Grundstücksüberfahrten  

Zur Optimierung der Flächenzuwegungen und Verkürzung von Wegestrecken für Viehtrieb und 

der Befahrung mit landwirtschaftlichen Fahrzeugen werden vier zusätzliche Grundstücksüber-

fahrten vorgesehen. Diese sollen mit einer Breite von 6 m und Rohrlänge von 8 m gebaut wer-

den.  

7.4 Anlage von Stillgewässern 

Im Maßnahmenblock 1 ist es geplant, insgesamt neun Stillgewässer anzulegen. Diese variieren in 

der Fläche zwischen 50 – 200 m² und in der Tiefe von 1,0 m bis 1,5 m. Dies entspricht einer frost-

freien Bautiefe, welche zum Schutz der Gewässerorganismen gewahrt werden sollte. Die Still-

gewässer werden teils mit Anschluss an Gräben, als Aufweitungen von Grabenkurven oder unab-

hängig vom Grabensystem naturnah mit Böschungsneigungen von 1 : 3 bis 1 : 10 angelegt (vgl. 
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Abbildung 38). Bodensondierungen und Beprobungen erfolgen vor der Herstellung zur Feststel-

lung evtl. sulfatsaurer Reaktionen des Aushubbodens. 

 

Abbildung 38: Prinzipskizze Stillgewässer 

7.5 Anlage von Graben-Blänken 

Um die Strukturvielfalt weiter zu erhöhen, ist zusätzlich zu den bereits dargestellten Maßnah-

men noch die Anlage von Graben-Blänken vorgesehen. Hierzu soll an drei Stellen einseitig paral-

lel das Ufer um 0,2 bis 0,3 m vertieft werden. Diese Vertiefung zieht sich, in Abhängigkeit der 

Gegebenheiten vor Ort ca. 2 bis 3 m in die Fläche hinein, um dann mit einer Neigung von 1:6 bis 

1:10 flach nach 5 m an die vorhandene Geländeoberkante anzuschließen (vgl. Abbildung 39). 

Somit entsteht ein feuchter Grünlandbereich, der an den Graben anschließt. 

 

Abbildung 39: Prinzipskizze Graben-Blänke 
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7.6 Grabenreinigung / Grabenaufweitungen 

Die Grabenmaßnahmen (Gewässer III. Ordnung) werden einseitig in enger Abstimmung mit der 

Naturschutzbehörde umgesetzt. Die Grabenaufreinigungen (einseitige Ufer- und Sohlräumung, 

0,5 m³/m) werden auf einer Strecke von rd. 3.000 m Gesamtlänge durchgeführt. Durch die Gra-

benaufreinigung wird zum einen die ordnungsgemäße Abfuhr des Wassers aus den Flächen in 

die Vorfluter sichergestellt. Da einige Grabenabschnitte bereits deutliche Tendenzen zur Ver-

landung zeigen, entstehen darüber hinaus neue aquatische Lebensräume. Im Rahmen der Gra-

benaufreinigung ist in Abstimmung mit der Naturschutzbehörde die Beseitigung von zwei Ge-

hölzbeständen vorgesehen. Es handelt sich dabei zum einen um ein Gehölz aus u.a. Esche und 

Birke am östlichen Rand der Fläche M16 (vgl. Abbildung 15, rechts), sowie um eine Weide am 

westlichen Rand der Fläche M17 (vgl. Abbildung 16, rechts) im Umfeld der geplanten Grund-

stücksüberfahrt Ü2. 

Die Grabenaufweitungen um 1 Meter (1 m³/m) werden an zwei Abschnitten mit rd. 150 m Ge-

samtlänge vorgesehen. Die Aufweitungen werden mit einer Neigung von 1:1 / 1:1,5 gestaltet 

(vgl. Abbildung 40). Diese starke Neigung dient dazu die typische Marschgrabenstruktur zu er-

halten und offene Wasserflächen als Lebensraum für aquatische Tiere und Pflanzen zu schaffen.  

Bestände der Sumpf-Schwertlilie (Iris pseudacorus) und der Wasserfeder (Hottonia palustris) oder 

anderer geschützter und/oder gefährdeter Pflanzenarten werden bei der Aufreinigung oder 

Aufweitung der Gräben erhalten. Diese Bereiche werden ausgespart oder nötigenfalls die Pflan-

zenbestände umgesetzt. Vorhandene Dammstellen-Verrohrungen werden bedarfsweise gerei-

nigt. Des Weiteren finden die grundsätzlichen Vorgaben des Leitfadens Artenschutz – Gewäs-

serunterhaltung (NLWKN 2017) Berücksichtigung. 

 

Abbildung 40: Prinzipskizze Grabenaufweitung 
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7.7 Bodenaushub und Ansaat 

Bei den geplanten Maßnahmen fallen je nach Ausführung unterschiedliche Aushubmengen an. 

Zum einen verbleibt dieser auf den Maßnahmenflächen und wird dort im unmittelbaren Umfeld 

der Maßnahmen flach verteilt. Zum anderen wird Boden für die Herstellung der Grüppenverroh-

rungen und Dammstellen verwendet. Sollte Bodenmaterial nicht auf der Fläche verteilt werden 

können, müsste dieses fachgerecht verladen und abgefahren werden. Deichbaufähiger Boden 

wird hierbei getrennt verladen. 

Um die Begrünung der offenen Bodenstellen zu beschleunigen und die starke Ausbreitung von 

unerwünschten Pflanzen (Flatter-Binse, Ampfer, Disteln) zu hemmen, ist es vorgesehen die Be-

reiche mit einer standortgerechten Grünlandmischunng anzusäen. 

In Abhängigkeit der Standorte werden unterschiedliche, regionaltypische Saatgutmischungen 

vorgesehen. Für die Bereiche der Blänken ist eine Saatgutmischung für feuchte Standorte sinn-

voll. Für die anderen Bereiche wird eine Saatgutmischung für frische Standorte vorgesehen. Bei-

de Mischungen zeichnen sich durch einen hohen Anteil an Kräutern aus. 

7.8 Maßnahmen zur Vermeidung und Minimierung von Beeinträchtigungen 

Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft durch die geplanten Maßnahmen sind soweit wie 

möglich zu vermeiden. Insbesondere hinsichtlich der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände 

ergeben sich spezielle Hinwiese (vgl. Fachbeitrag Artenschutz, Kap. 2.3). Hierbei sollten die 

grundsätzlichen Hinweise gemäß Leitfaden Artenschutz - Gewässerunterhaltung (NLWKN 2017) 

bei der Grabenaufreinigung und -aufweitung unbedingt beachtet werden. Diese lassen sich dar-

über hinaus auch auf die geplanten Gewässerbaumaßnahmen an bestehenden Gewässern über-

tragen und sollten dementsprechend auch hier Berücksichtigung finden. Unter artenschutz-

rechtlichen Gesichtspunkten sind insbesondere die folgenden Vermeidungsmaßnahmen von 

Bedeutung: 

• V1 Ausführung der Maßnahmen unter Beteiligung einer ökologischen Baubegleitung. 

• V2 Ausführung der Maßnahmen außerhalb der Brutzeit; Ausschluss der Bautätigkeit 

von Mitte März bis Mitte Juli. 

• V3 Sollten auch größere Bäume zu fällen sein, sind diese gegebenenfalls durch Fach-

kundige auf Höhlen (potenzielle Nisthöhlen bzw. Fledermausquartiere) und Horste zu 

kontrollieren. Für den Fall, dass dabei entsprechende Höhlen bzw. Horste festgestellt 

werden, ist das weitere Vorgehen mit der zuständigen unteren Naturschutzbehörde ab-

zustimmen. 

Nach Möglichkeit sind die Höhlen- bzw. Horstbäume zu erhalten. Ist eine Beseitigung un-

vermeidbar, sind gegebenenfalls vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen) 

umzusetzen, um deren ökologische Funktionen trotz des Verlustes weiterhin im räumli-

chen Zusammenhang zu erfüllen und auf diese Weise das Eintreten eines Verbotstatbe-

standes zu vermeiden.  
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• V4 Rückschnitt der Röhrichte sowie Aufreinigung von Gräben entsprechend der Vor-

gaben zum allgemeinen Schutz wild lebender Tiere und Pflanzen in der Zeit zwischen dem 

01.10. und 28.02. (§ 39 Abs. 5 Nr. 3 BNatSchG). Zum Schutz im Gewässer überwinternder 

Arten möglichst frühe Maßnahmendurchführung, um ein Ausweichen der Tiere zu ermög-

lichen. 

• V5 Mahd und Aufreinigung der Gräben einseitig und in Richtung des jeweiligen Vor-

fluters, sodass mobile, gewässergebundene Tierarten in diese Richtung flüchten können. 

• V6 Ausführung der Maßnahme ohne Beeinträchtigung der Böschungen und Rand-

streifen angrenzender Gewässer bzw. Gewässerabschnitte, zu denen bei allen Maßnah-

men ein ausreichender Abstand einzuhalten ist. 

• V7 Aussparung von geschützten Pflanzenbeständen (z.B. Iris pseudacorus) bei der 

Aufweitung von Gräben oder Herstellung von Teichen. Alternativ die Umsetzung von Be-

ständen zur raschen Entwicklung neuer Grabenlebensräume. 

• V8 Entnahme von Feinsediment nur in Bereichen, in denen dies für die Herstellung 

des ordnungsgemäßen Abflusses unbedingt notwendig ist (NLWKN 2017). 

• V9 Lagerung des Aushubmaterials am Grabenufer, um entnommenen Organismen ei-

ne Rückkehr in das Gewässer zu ermöglichen. 

 

Darüber hinaus sollten auch Beeinträchtigungen der unbelebten Umwelt (z.B. Schutzgut Boden 

und Grundwasser) vermieden bzw. minimiert werden. So sollten Schadverdichtungen der ver-

dichtungsempfindlichen Marschböden durch geeignete Maßnahmen (vgl. MUNLV 2009; Runge et 

al. 2012) möglichst vermieden werden. Hierzu gehören etwa: 

• Ausführung der Maßnahmen nur bei ausreichend trockenen Böden, insbesondere Verzicht 

auf das Befahren nasser Böden, 

• Verminderung der Radlasten durch Verwendung von Fahrzeugen mit mehreren Achsen, 

möglichst Beschränkung der Radlast auf höchstens 6 t bei feuchtem Boden bzw. 10 t bei 

trockenem Boden, 

• Einsatz von Fahrzeugen mit verringertem Reifendruck und mit möglichst breiten Reifen, mit 

Gitterrädern, Zwillingsreifen, Breit- und Terrareifen oder Bandlaufwerken zur Minderung des 

Kontaktflächendrucks, 

• Minderung des Drucks durch Verteilung der Lasten auf mehrere Fahrzeuge und Verwen-

dung gezogener statt angebauter Geräte, 

• Vermeidung von Bodenschlupf durch Fahrzeuge mit bodenschonender Kraftübertragung, 

also durch Allradantrieb, breite Reifen, Raupenlaufwerke und verminderten Reifeninnen-

druck und Beschränkung der Nutzung auf trockene Böden, 

• Verwendung von schützenden Radunterlagen, 

• Nutzung befestigter oder vorbelasteter Flächen zum Abstellen von Fahrzeugen und Maschi-

nen sowie zur Zwischenlagerung von schweren Lasten. 
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Sollte es dennoch zu Schadverdichtungen kommen, sind Maßnahmen zur Förderung der Regenera-

tion der Bodenstruktur und –funktion durch Beschränkungen der anschließenden Nutzung in den 

nachfolgenden Jahren erforderlich. Die im Weiteren vorgesehene extensive Grünlandbewirtschaf-

tung der Flächen im Kompensationsflächenpool eignet sich als entsprechende Maßnahme (Runge 

et al. 2012; Ostner 2016). 

 

Weitere wichtige Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen sind: 

• Ausführung von Bodenumlagerungen unter Aufrechterhaltung einer ausreichend starken 

Oberboden-Schicht und ohne Vermischung von Ober- und Unterboden. Bei entsprechend tief 

reichenden Erdarbeiten fachgerechte Trennung zwischen Ober- und Unterboden bei Abtrag, 

Zwischenlagerung und Wiederwendung bzw. Wiederandeckung. 

• Sicherung und Schutz des zentral gelegenen Bodendenkmals (Warf) am Rand von Maßnah-

menflächen (vgl. Kap. 3.5) vor Auswirkungen des Baubetriebs. 

• Einhaltung aller gesetzlichen Maßgaben beim Umgang mit wassergefährdenden Stoffen zur 

Vermeidung der Kontamination von Boden, Grundwasser und Oberflächengewässern. 

• vollständige Entfernung aller baubedingten Abfälle und Fremdstoffe sowie fachgerechte Ent-

sorgung aller Reststoffe. 

7.9 Kostenschätzung 

Für die dargestellten Baumaßnahmen lassen sich die in Tabelle 2 zusammengefasst dargestell-

ten Gesamtpreise abschätzen. Die Kostenschätzung beinhaltet zusätzlich zu den eigentlichen 

Baumaßnahmen auch die notwendigen Vorbereitungen. Dazu gehören zum einen Vermessungs-

arbeiten, insbesondere aber auch bodenkundliche Untersuchungen. Letztere ist vor dem Hinter-

grund des potenziellen Vorkommens von sulfatsauren Böden unerlässlich (vgl. Kap. 3.2.2). Für 

die Vorbereitungen werden Kosten in Höhe von rd. 16.000 € veranschlagt. 

Die Vorarbeiten der Baumaßnahmen umfassen die Einrichtung der Baustelle und den Transport 

der Baugeräte. Diese sind in der hier abgebildeten Kostenschätzung nicht enthalten. Für die 

Vorarbeiten werden Kosten in Höhe von rd. 46.000 € angesetzt. 

Die Kosten für die Gewässerbaumaßnahmen im engeren Sinne beinhalten die Erdarbeiten für 

Aushub und Wiederandeckung sowie die Ansaat mit regionaltypischen Ansaatmischungen. Auf-

grund des potenziellen Vorkommens von sulfatsauren Böden ergibt sich unter Umständen ein 

deutlicher Mehraufwand bei der Entsorgung des Bodenmaterials. Dies ist besonders bei der An-

lage der Stillgewässer zu beachten, da hier Boden bis in eine Tiefe von 1,5 m unter GOK abgetra-

gen wird. Sollten in Bodenbeprobungen potenziell sulfatsaure Böden festgestellt werden, kann 

ggf. eine Verschiebung der geplanten Teiche erfolgen. Ist dies nicht möglich, erfolgt der Umgang 

mit dem sulfatsauren Boden in enger Abstimmung mit der Natur- und Bodenschutzbehörde des 

LK Aurich. Für die Grundstücksüberfahrten und die Aufstauung von Grüppen ist außerdem die 
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Lieferung und der Einbau von Rohrleitungen notwendig. Für die Gewässerbaumaßnahmen und 

die Anlage von Grundstücksüberfahrten werden in der Summe 398.820 € kalkuliert. 

Weitere Kosten ergeben sich aus der geplanten Verwendung des Aushubmaterials in der Fläche. 

Für Verteilung des Bodenmaterials, eine höhengerechte Böschungs- und Geländemodellierung 

sowie die Ansaat mit einer regionaltypischen Ansaatmischung werden Kosten in Höhe von 

81.750 € geschätzt. 

Gemäß der erstellten Kostenschätzung belaufen sich die Gesamtkosten für die geplanten Maß-

nahmen auf 496.570 € zzgl. notwendiger Vorarbeiten. 

Tabelle 2: Übersicht Kostenschätzung 

Maßnahme Gesamtpreis 

Vorbereitungen 16.000 € 

Anlage von 23 Blänken 64.800 € 

Aufstau von rd. 100 Grüppen 67.750 € 

Herstellung von drei Graben-Blänken 4.275 € 

Anlage von neun Stillgewässern 219.012 € 

Aufweitung von zwei Grabenabschnitten 2.963 € 

Aufreinigung von Gräben 25.500 € 

Anlage von 4 Grundstücksüberfahrten 14.520 € 

Erdarbeiten (allgemein) 81.750 € 

Summe Baukosten 496.570 € 

8 Artenschutz 

Eine ausführliche Prüfung der geplanten Maßnahmen hinsichtlich der Verbotstatbestände (Zu-

griffsverbote) nach § 44 Abs. 1 BNatSchG erfolgt in dem beiliegenden Fachbeitrag Artenschutz. 

Im Bereich des Kompensationsflächenpools Arler Hammrich treten lediglich streng oder ge-

meinschaftsrechtlich geschützte Arten der Gruppen Vögel und Fledermäuse auf. Für diese erge-

ben sich aus den geplanten Maßnahmen unter Einhaltung der vorgesehenen Vermeidungsmaß-

nahmen (vgl. Kap. 7.8) keine artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände gemäß § 44 Abs. 1 

BNatSchG. 

Für die Artengruppen Säugetiere (außer Fledermäuse) Amphibien, Schmetterlinge, Hautflügler, 

Libellen und Pflanzen kann darüber hinaus das Vorkommen besonders geschützter Arten nicht 

ausgeschlossen werden. Für diese Gruppen führen die geplanten Gewässerbaumaßnahmen un-

ter Berücksichtigung der vorgesehenen Vermeidungsmaßnahmen (vgl. Kap. 7.8) ebenfalls nicht 

zu einer Erfüllung artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände gemäß § 44 Abs. 1 BNatSchG. Eine 

Ausnahme gemäß § 45 Abs. 7 BNatSchG ist nicht erforderlich. 
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9 Fazit 

Im vorliegenden Konzept zum Kompensationsflächenpool „Arler Hammrich“ sind verschiedene 

gewässerbauliche Maßnahmen vorgesehen. Zur Unterstützung der Maßnahmenplanung erfolg-

ten eine Drohnenbefliegung und Bestandserhebungen der Vegetation im Gelände. Als Resultat 

wird bei Umsetzung der Gewässerbaumaßnahmen eine Wertsteigerung des Gebiets aus natur-

schutzfachlicher Sicht, insbesondere als Verbesserung des Boden-Wasser-Haushaltes und zur 

Lebensraumaufwertung für Wiesenvögel erzielt. Die beschriebenen Maßnahmen sind alle mit 

der unteren Naturschutzbehörde Aurich zusammen entwickelt, im Gelände abgestimmt und in 

ihrer Lage optimiert worden. 

Eine spezielle Problematik werfen die potenziell sulfatsauren Böden im Bereich des geplanten 

Kompensationsflächenpools auf. Sollte bei einer entsprechenden Prüfung sulfatsaurer Boden 

auftreten und eine Verschiebung der geplanten Stillgewässer zu keiner Lösung der Problematik 

führen, erfolgt der Umgang in enger Abstimmung mit der zuständigen Natur- und Bodenschutz-

behörde. Hieraus ergeben sich ggf. weiterreichende Anforderungen an den Umgang mit anfal-

lendem Bodenmaterial. 

Eine artenschutzrechtliche Prüfung der geplanten Maßnahmen ergab, dass bei Umsetzung der 

vorgesehenen Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen keine artenschutzrechtlichen Ver-

botstatbestände (Zugriffsverbote) gemäß § 44 Abs. 1 BNatSchG eintreten. 
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